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RS OGH 1988/10/11 4Ob375/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1988

Norm

WGG 1979 §1 Abs2

Rechtssatz

Gegen § 1 Abs 2 Satz 2 WGG, durch die Verp2ichtung der gemeinnützigen Bauvereinigung zur Erfüllung "dem

Gemeinwohl dienender Aufgaben" (§ 1 Abs 2 Satz 1 WGG) ebenso wie durch die bei ihnen fehlende Gewinnabsicht

durchaus gerechtfertigte Bestimmung bestehen nach Ansicht des erkennenden Senates keine verfassungsrechtlichen

Bedenken.
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